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Für Natur und Umwelt.

Wussten Sie, dass ein einziger Liter 

Heizöl eine Million Liter Grundwas-

ser verunreinigen kann?

Als Besitzer eines Heizöltanks haften Sie für die Fol-
gen von Verunreinigungen des Grundwassers und 
von Gewässern durch auslaufendes Heizöl – und 
zwar unabhängig vom eigenen Verschulden. Das 
heißt für Sie: Sie werden von den Behörden für Ko-
sten der Sanierung der Schadenstelle in Anspruch 
genommen. Sie können sich strafbar machen.

Viele Häuser werden mit Öl beheizt. Die Tanks la-
gern im Keller oder im Garten und werden ständig 
älter. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die häufigsten 
Ölunfälle beim Befüllen oder durch Brüche von Zu-
leitungsrohren entstehen. Als Inhaber haben Sie 
auch für Umweltschäden einzustehen, die durch 
Ihre Heizöltankanlage verursacht werden. Die Ge-
wässerschadenhaftpflichtversicherung zahlt sogar 
dann, wenn Eigenschäden vorliegen. Zum Beispiel, 
wenn durch auslaufendes Öl Ihre eigenen Mauer-
wände oder das Erdreich beschädigt werden. 

Mit einer Gewässerschadenhaftpflichtversicherung 
wälzen Sie Ihr finanzielles Risiko mit einem sehr ge-
ringen finanziellen Aufwand vollständig auf eine Ver-
sicherungsgesellschaft ab.

Gewässerschadenhaftpflichtversicherung

Ihre wichtigsten Vorteile auf einen 
Blick

Preisgünstiger Tarif

Keine langen Vertragslaufzeiten 

Eigenschäden (zum Beispiel im eigenen Keller) 
sind mitversichert



Kosten für Schadenminderungsversuche (auch 
erfolglose) sind mitversichert



Außergerichtliche Gutachterkosten sind mitversi-
chert



2.000.000 EUR Versicherungssumme pauschal 
für Personen-, Sach- und Vermögensschäden



Ihre Notizen



Diese Gewässerschadenhaftpflichtver-
sicherung versichert Ihre Haftpflicht für 
die im Versicherungsschein angegebene 
Anlage. Der Versicherungsschutz bein-
haltet die Lagerung von gewässerschäd-
lichen Stoffen und Schäden aus der Ver-
wendung dieser gelagerten Stoffe.

Die Versicherungssumme beträgt 
2.000.000 EUR pauschal für

Personenschäden
Sach- und Vermögensschäden.

Der Tarif ist ohne Selbstbeteiligung. 
Lediglich bei Schäden an eigenen Sa-
chen (Ölwanne, Kellerboden, etc.) sind 
250 EUR selbst zu tragen.

Vertragsbeginn und 
Laufzeit

Der Vertrag beginnt frühestens am 
Tage des Eingangs beim Versicherer. 

Die Vertragsdauer beträgt ein Jahr und 
verlängert sich stillschweigend immer 




um ein weiteres Jahr, wenn Sie den Ver-
trag nicht drei Monate vor Ende des lau-
fenden Versicherungsjahres kündigen.

Versicherer und 
Ansprechpartner

Der Risikoträger ist die Alte Leipziger 
Versicherung Aktiengesellschaft. 

Schadensbeispiel

Ihre Heizöltankanlage kann Sie teuer zu stehen kommen!
Wer sich nicht absichert, trägt im Ernstfall alle Kosten selbst.

Sachverständigenkosten inkl. Analysen 4.658,- EUR
Bodenausbau und Transport zur Entsorgung 17.000,- EUR
Entsorgung für Bodenreinigung
10m x 10m x 1m = 100m3 x 1,8t = 180t
1t = 130,- EUR 23.400.- EUR
Wiederherstellung von Grundstück und Gebäude 19.154,- EUR

Gesamt: 64.212,- EUR

Hätten Sie’s gewusst?
Anzeigepflicht

Das Einbauen, Aufstellen, Betreiben sowie 
das wesentliche Ändern der Anlage oder ihre 
Wiederinbetriebnahme nach vorübergehender Stilllegung 
sind der Unteren Wasserbehörde des Kreises/der 
kreisfreien Stadt anzuzeigen.

Gesetzliche Fakten

Das enorme Risiko, welches vom Besitz und der 
Lagerung von Heizöl ausgeht, wird seitens des 
Gesetzgebers durch die Gefährdungshaftung nach §22 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) umfasst.
Dieses besagt, dass der Inhaber eines Öltanks oder 
einer sonstigen Anlage mit gewässerschädlichen Stoffen 
auch ohne eigenes Verschulden und der Höhe nach 
unbegrenzt haftet.

Prüfungspflichten/Vorbeugender Brandschutz

Oberirdische Tanks mit einem Volumen ab 40.000 Liter 
(in Wasserschutzgebieten ab 1.000 Liter bzw. 
5.000 Liter) sowie alle unterirdischen Tanks sind durch 
zugelassene Sachverständige zu prüfen:

Vor Inbetriebnahme und nach Stilllegung, nach wesent-
lichen Änderungen.
Wiederkehrende Prüfung in Abständen von fünf Jahren, 
in Wasserschutzgebieten alle 2½ Jahre.





Vorbeugender Brandschutz

Feuerbeständige Abtrennung bei Lagerung ab 
5.000 Liter Heizöl (feuerhemmende Türen). Gute 
Belüftung des Raumes. Kennzeichnung des Raumes 
mit „Heizöllagerung“. Wir empfehlen darüber hinaus, 
einen geeigneten Feuerlöscher (mindestens sechs kg) 
bereitzuhalten.

Alle vertragsrelevanten Unterlagen ha-
ben Sie bereits vor Antragsstellung er-
halten.

Für die Betreuung Ihres Vertrages sind 
wir, die GutGuenstigVersichert GmbH, 
zuständig. Das heißt, wir sind Ihr erster 
Ansprechpartner bei allen Fragen rund 
um die Versicherung. Auch, und gera-
de in Schadensfällen, sollten Sie uns 
mit einbeziehen. Wir können Ihnen z. B. 
beim Ausfüllen der Schadensmeldung 

Ihr Experte für Versicherungen rund um’s Haus

GutGuenstigVersichert bietet mehr als 15 verschiedene Versicherungen 
rund um das Thema Haus an und ist einer der führenden 
Versicherungsmakler auf diesem Gebiet.

Unser Angebot beinhaltet beispielsweise auch:
Wohngebäudeversicherung
Bauherrenhaftpflichtversicherung
Gartenhausversicherung
Ferienhausversicherung






behilflich sein und bewahren sämtliche 
relevanten Dokumente in Kopie für Sie 
auf.

Ihr Beitrag zum 
Umweltschutz

Jeder Beitrag zum Umweltschutz hilft! 
Mit folgenden Maßnahmen tragen Sie 
auch ohne großen Aufwand erheblich 
zum Umweltschutz bei:

Sorgen Sie dafür, dass beim Befüllen 
Ihres Tanks der Entlüftungsstutzen 
und der Tank beobachtet werden, da-
mit austretendes Öl sofort entdeckt 
wird.
Kontrollieren Sie den Auffangraum 
nach jeder Tankbefüllung durch In-
augenscheinnahme auf Verunreini-
gungen und Undichtigkeiten (Risse) – 
undichte Auffangräume bieten keinen 
Gewässer- und Bodenschutz!
Lassen Sie die Grenzwertgeber, die 
vor 1984 eingebaut wurden, austau-
schen – die heutigen Geräte sind kon-
struktiv verbessert und bieten mehr 
Funktionssicherheit.
Lassen Sie die Rücklaufleitung vom 
Ölbrenner zum Tank stilllegen und die 
Ölzufuhr auf „Einstrangsystem“ um-
bauen – dies ist sicherer.
Bei Arbeiten an Heizöltankanlagen: 
Wenden Sie sich stets an einen Fach-
betrieb!











Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne

Kontaktieren Sie uns per Telefon. Montags bis donnerstags zwischen 9 und 
20 Uhr und freitags zwischen 9 und 18 Uhr unter
0681/95456-0

Lassen Sie sich zurückrufen. Geben Sie Ihren Rückrufwunsch ein unter
www.gutguenstigversichert.de/popup_callback.html

Schreiben Sie uns Ihre Fragen per E-Mail an 
fragen@gutguenstigversichert.de

Antworten auf die meistgestellten Fragen zu dieser Versicherung finden Sie 
unter 
www.gutguenstigversichert.de/
gewaesserschadenhaftpflichtversicherung_faq.html

Alle Informationen und Dokumente (z. B. Versicherungsbedingungen) zu 
dieser Versicherung finden Sie zum Einsehen und Ausdrucken in unserem 
Downloadbereich unter
www.gutguenstigversichert.de/
gewaesserschadenhaftpflichtversicherung-downloads.html


